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(54) Elektrische Steckvorrichtung mit einer Tragvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine elektrische Steckvor-
richtung, vorzugsweise einen Schutzkontaktstecker mit
mindestens zwei in einem ersten Bereich eines Gehäu-
ses angeordneten Steckkontakten und einem im we-
sentlichen die Form eines vielseitigen Prismas aufwei-
senden zweiten Bereich des Gehäuses, wobei an des-

sen erster Seitenfläche (11) die Steckkontakte (2) und
an dessen Oberseite (12) Aufnahmemittel (13) für an
einer Tragvorrichtung (14) angeordnete Verbindungs-
mittel (18) angeordnet sind, und an dessen zweiter Sei-
tenfläche (19) ein elektrischer Anschluß (21) für Gerä-
testecker vorgesehen ist (Fig. 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Steck-
vorrichtung, vorzugsweise einen Schutzkontaktstecker
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] In modernen Haushalten nimmt die Anzahl der
mit Netzstrom betriebenen oder wiederaufladbaren
Kleingeräte, wie Elektrorasierer, elektrische Zahnbür-
sten, elektrische Lockenwickler, Handys und ähnliche
Geräte stets zu. Für den sicheren Betrieb, insbesondere
für das Wiederaufladen solcher Geräte fehlt es in unmit-
telbarer Nähe von Wandsteckdosen häufig an geeigne-
ten und sicheren Ablagemöglichkeiten für diese Geräte,
sodaß diese, soweit sie überwiegend in Badezimmern
verwendet werden, meist vorübergehend auf dem Rand
von Waschbecken abgelegt werden. Das geringe Ge-
wicht und die begrenzten Ausmaße solcher Geräte
rechtfertigen in den meisten Fällen nicht die Befestigung
von Regalen oder Aufhängehaken an den zumeist ge-
fliesten Wänden mittels Dübeln oder zweiseitigen Kle-
bebändern, zumal diese nach ihrem Entfernen Löcher
oder Ränder an den Fliesen hinterlassen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
bodenfreie Ablagemöglichkeit für Geräte oder Utensili-
en der vorgenannten Art zu schaffen, die ohne eine ei-
gene Wandbefestigung zu erfordern, ohne Verwendung
von Werkzeugen schnell installiert und ebenso schnell
wieder entfernt werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird unter Verwendung einer
elektrischen Steckvorrichtung, vorzugsweise eines
Schutzkontaktsteckers dadurch gelöst, daß mindestens
ein Bereich des Gehäuses des elektrischen Steckers im
wesentlichen die Form eines vielseitigen Prismas auf-
weist, wobei an einer ersten Seitenfläche des Gehäuses
die Steckkontakte angeordnet sind, an der Oberseite
des Gehäuses Aufnahmemittel für an einer Tragvorrich-
tung angeordnete Verbindungsmittel vorgesehen sind
und eine dritte Seitenfläche des Gehäuses einen elek-
trischen Anschluß für einen Gerätestecker aufweist.
Obwohl durch die Benutzung der Kontakthülsen einer
ohnehin vorhandenen Wandsteckdose als Befesti-
gungsmittel für eine die Geräte und/oder die Utensilien
aufnehmende Tragvorrichtung diese Kontakthülsen be-
legt sind, kann die Wandsteckdose aufgrund des im Ge-
häuse vorgesehenen elektrischen Anschlusses für ei-
nen Gerätestecker hiervon unbeeinträchtigt weiterhin
als Steckdose benutzt werden.
[0005] Die Installation von Wandsteckdosen erfolgt
üblicher Weise derart, daß deren Kontakthülsen inner-
halb einer im wesentlichen horizontalen Ebene liegen.
Dennoch kommt es des öfteren vor, daß die Kontakthül-
sen nicht in einer horizontalen Ebene, sondern in einer
im wesentlichen vertikalen Ebene angeordnet sind.
[0006] Um auch bei einer solchen Anordnung der
Kontakthülsen einer Wandsteckdose diese als Befesti-
gungsmittel für die Verbindungsmittel einer Tragvorrich-
tung benutzen zu können, sind an einer dritten Seiten-
fläche des Gehäuses weitere Aufnahmemittel für Ver-

bindungsmittel einer Tragvorrichtung vorgesehen.
[0007] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung verläuft die die ersten Aufnahmemittel aufweisen-
de Oberseite des Gehäuses im wesentlichen parallel
zur Ebene der Steckkontakte, während die die zweiten
Aufnahmemittel aufweisende dritte Seitenfläche im we-
sentlichen quer zur Ebene der Steckkontakte verläuft.
[0008] Um sicher zu stellen, daß die Verbindungsmit-
tel der Tragvorrichtungen nicht in Kontakthülsen der
elektrischen Anschlüsse eingeführt werden können,
sind die Verbindungsmittel in jeweils gleichem Abstand
zueinander angeordnet, wobei aber ihr Mittenabstand
unterschiedlich zum Mittenabstand der Steckkontakte
ist.
[0009] Eine in konstruktiver Hinsicht einfache Lösung
ergibt sich dadurch, daß die Verbindungsmittel der bei-
den Tragvorrichtungen von an diesen ausgebildeten
oder an diesen befestigten Paßstiften gebildet sind, de-
ren Mittenabstand unterschiedlich zum Mittenabstand
der Steckkontakte ist, oder deren Durchmesser größer
als der Durchmesser der Steckkontakte ist. Durch den
zum Mittenabstand der Steckkontakte unterschiedli-
chen Mittenabstand der Verbindungsmittel bzw durch
den gegenüber den Steckkontakten größeren Durch-
messer der Verbindungsmittel ist sichergestellt, daß
diese nicht in die Kontakthülsen eingeführt werden kön-
nen.
[0010] Um an das Gehäuse gleichzeitig mehrere Ge-
rätestecker anschließen zu können, ist dieses als Wür-
fel ausgebildet, der an mindestens einer weiteren Sei-
tenfläche eine weitere steckdosenähnliche Aufnahme-
öffnung mit sich daran anschließenden Kontakthülsen
für einen weiteren Gerätestecker aufweist.
[0011] Weitere Vorteile und Einzelheiten der erfin-
dungsgemäßen Ausbildung des Gehäuses ergeben
sich aus der Beschreibung eines in der beigefügten
Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbei-
spieles der Erfindung.

Es zeigt:

[0012]

Fig. 1: eine schaubildliche Darstellung eines als
Würfel ausgebildeten Gehäuses einer Steck-
vorrichtung mit mehreren Tragvorrichtungen;

Fig. 2: eine Seitenansicht des Gehäuses;

Fig. 3: eine Darstellung der Steckvorrichtung mit
zwei Tragvorrichtungen in Frontansicht;

Fig. 4: eine Darstellung der Steckvorrichtung mit
zwei Tragvorrichtungen in Seitenansicht;

[0013] In Fig. 1 ist eine elektrische Steckvorrichtung
1 gezeigt, die in an sich bekannter Weise zwei Steck-
kontakte 2 aufweist, die in üblicher Weise in die Kon-
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takthülsen einer handelsüblich ausgebildeten Wand-
steckdose einführbar sind. Die Steckkontakte 2 sind in
einem ersten Bereich eines Gehäuses 3 aufgenommen,
dessen Ausbildung dem Gehäuse üblicher Gerätestek-
ker entspricht. Demzufolge weist dieser Bereich des
Gehäuses 3 zwei, im wesentlichen in der Ebene der
Steckkontakte 2 liegende und parallel zu diesen gerich-
tete Noppen 4 auf, die beim Einführen der Steckkontak-
te 2 in die Kontakthülsen einer Wandsteckdose in an
dieser vorgesehene Ausnehmungen 5 eingreifen.
Sofern es sich bei der Steckvorrichtung um eimen
Schutzkontaktstecker handelt, weist der die Steckkon-
takte 2 aufnehmende Bereich des Gehäuses 3 in eben-
falls bekannter Weise zwei einander gegenüberliegen-
de Ausnehmungen auf, die in einer zur Ebene der
Steckkontakte 2 quer verlaufenden Ebene angeordnet
und mit Kontaktfedern eines Erdungsleiters elektrisch
verbunden sind. Beim Einführen der Steckkontakte 2 in
die Kontakthülsen der Wandsteckdose greifen mit dem
Erdungsleiter der Wandsteckdose verbundene Bügelfe-
dern 8 in die am Schutzkontaktstecker vorgesehenen
Ausnehmungen. Hierdurch werden die Kontaktfedern 7
des Schutzkontaktsteckers mit dem Erdungsleiter der
Wandsteckdose verbunden, wobei gleichzeitig der
Schutzkontaktstecker in der Wandsteckdose gehalten
wird.
Obwohl in der Zeichnung keine Wandsteckdose gezeigt
ist, sind vorstehend Teile einer solchen mit Bezugszei-
chen versehen. Dies erfolgt im Hinblick darauf, als die
in der Zeichnung dargestellten "Anschlußmöglichkeiten
für Gerätestecker" die gleichen Teile wie Wandsteckdo-
sen aufweisen.
[0014] An die den Steckkontakten 2 abgewandte
Rückseite des Steckers/Schutzkontaktsteckers schließt
sich ein zweiter Bereich des Gehäuses 3 an, der eine
im wesentlichen prismenartige Form aufweist und in ei-
ner bevorzugten Ausführung als Würfel 10 ausgebildet
ist, wobei an dessen erster Seitenfläche 11 der Stecker
1 angeordnet ist.
An der Oberseite 12 des Würfels 10 sind erste Aufnah-
memittel 13 für eine Tragvorrichtung 14 für elektrische
Kleingeräte oder ähnliche Utensilien vorgesehen. Die
Aufnahmemittel 13 sind von zwei Bohrungen 15 gebil-
det, deren Mittenabstand unterschiedlich zum Mittenab-
stand der Steckkontakte 2 ist. Der Durchmesser der
Bohrungen 15 ist größer als der Durchmesser der
Steckkontakte 2.
In einer ersten Ausführungsform der Erfindung wird die
Tragvorrichtung 14 von einem Regalbrett 16 gebildet,
das an seiner Unterseite mit als Paßstiften 17 ausgebil-
deten Verbindungsmitteln 18 versehen ist. Der Mitten-
abstand der Paßstifte 17 entspricht dem Mittenabstand
der Bohrungen 15. Der Durchmesser der Paßstifte 17
entspricht dem Durchmesser der Bohrungen 15, sodaß
sich die Paßstifte 17 zwar mit vergleichsweise geringer
Kraft in die Bohrungen 15 einführen und sich aus diesen
wieder entfernen lassen. Damit kann das Regalbrett 16
ohne Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel mit der Ober-

fläche 12 des Gehäuses 3 verbunden werden und kann
als Ablagefläche für die verschiedensten Gegenstände
dienen. Da der Durchmesser der Paßstifte 17 größer als
der Durchmesser der Steckkontakte 2 ist, lassen sich
die Paßstifte 17 nicht in die üblichen Kontakthülsen von
Wandsteckdosen einführen.
[0015] An einer zweiten Seitenfläche 19 des Gehäu-
ses 3 ist ein elektrischer Anschluß 21 für einen Geräte-
stecker vorgesehen. Dieser wird von den Teilen einer
üblichen Wandsteckdose gebildet und weist zwei Aus-
nehmungen 5 zur Aufnahme der Noppen 4 des Geräte-
steckers auf. Ferner weist der Anschluß 21 die bei
Wandsteckdosen üblicherweise vorhandenen Bügelfe-
dern 8 auf.
[0016] An einer dritten Seitenfläche 22 des Gehäuses
3 sind weitere (zweite) Aufnahmemittel 13 für die Ver-
bindungsmittel 18 der Tragvorrichtung 14 vorgesehen.
Auch die zweiten Aufnahmemittel 13 sind von Bohrun-
gen 15 gebildet, deren Mittenabstand und deren Durch-
messer dem Mittenabstand bzw dem Durchmesser der
Bohrungen der ersten Aufnahmemittel 13 entspricht.
Der Unterschied zwischen den ersten und den zweiten
Aufnahmemitteln 13 besteht ledglich darin, daß die Mit-
telebene der zweiten darin, daß -bezogen auf Fig.1- die
Bohrungen 15 der zweiten Auf-nahmemittel 13 horizon-
tal gerichtet sind, während die Bohrungen 15 der ersten
Aufnahmemittel 13 senkrecht gerichtet sind, sodaß die
erfindungsgemäße Lösung sowohl für Wandsteckdo-
sen mit in horizontaler Ebene angeordneten Kontakthül-
sen, als auch für solche Wandsteckdosen verwendbar
ist, deren Kontakthülsen in einer vertikalen Ebene an-
geordnet sind.
[0017] Die Maßnahme, die Bohrungen 15 der zweiten
Aufnahmemittel 13 -bezogen auf Fig. 1- senkrecht über-
einander anzuordnen, eröffnet zudem die Möglichkeit,
anstelle der von einem Regalbrett 16 gebildeten Trag-
vorrichtung 14 eine Tragvorrichtung 23 vorzusehen, die
im wesentlichen von einem Aufhängehaken 24 gebildet
ist.
Auch bei dieser Ausführungsform der Tragvorrichtung
werden deren Verbindungsmittel von zwei Paßstiften 25
gebildet, die an der Rückseite des Aufhängehakens 24
angeordnet bzw an diesem ausgebildet sind.
[0018] Um die erfindungsgemäße Steckvorrichtung
auch als Mehrfach-Steckdose verwenden zu können ist
an einer vierten Seitenfläche 26 des Gehäuses 3 ein
dem elektrischen Anschluß 21 entsprechender zweiter
elektrischer Anschluß 27 vorgesehen, der zur Aufnah-
me eines weiteren Gerätesteckers dient.

Patentansprüche

1. Elektrische Steckvorrichtung, vorzugsweise
Schutzkontaktstecker aufweisend ein Gehäuse mit
mindestens zwei in diesem aufgenommenen Steck-
kontakten, dadurch gekennzeichnet, daß
mindestens ein Bereich des Gehäuses (3) des elek-
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trischen Steckers eine im wesentlichen die Form ei-
nes vielseitigen Prismas aufweist, wobei an einer
ersten Seitenfläche (11) des Gehäuses (3) die
Steckkontakte (2) angeordnet sind, an der Obersei-
te (12) des Gehäuses (3) Aufnahmemittel (13) für
an einer Tragvorrichtung (14) angeordnete Verbin-
dungsmittel (18) vorgesehen sind und eine zweite
Seitenfläche (19) des Gehäuses (3) einen elektri-
schen Anschluß (21) für Gerätestecker aufweist.

2. Elektrische Steckvorrichtung, vorzugsweise
Schutzkontaktstecker nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß
an einer dritten Seitenfläche (22) des Gehäuses (3)
weitere Aufnahmemittel (13) für Verbindungsmittel
(18) der Tragvorrichtung (14) vorgesehen sind.

3. Elektrische Steckvorrichtung, vorzugsweise
Schutzkontaktstecker nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß
die erste Seitenfläche (11) des Gehäuses (3) im we-
sentlichen quer zur Ebene der Steckkontakte (2)
verläuft.

4. Elektrische Steckvorrichtung, vorzugsweise
Schutzkontaktstecker nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß
die dritte Seitenfläche (22) des Gehäuses (3) im we-
sentlichen quer zur Ebene der Steckkontakte (2)
verläuft.

5. Elektrische Steckvorrichtung, vorzugsweise
Schutzkontaktstecker nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß
die ersten und die zweiten Aufnahmemittel (13) von
jeweils zwei in jeweils gleichem Abstand zueinan-
der angeordneten Bohrungen (15) gebildet sind,
deren Mittenabstand unterschiedlich zum Mittenab-
stand der Steckkontakte (2) ist, oder deren Durch-
messer größer als der Durchmesser der Steckkon-
takte (2) ist.

6. Elektrische Steckvorrichtung, vorzugsweise
Schutzkontaktstecker nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß
die Verbindungsmittel (18) der beiden Tragvorrich-
tungen (14,23) von an diesen ausgebildeten oder
an diesen befestigten Paßstiften (17,25) gebildet
sind, deren Mittenabstand unterschiedlich zum Mit-
tenabstand der Steckkontakte (2) ist, und deren
Durchmesser größer als der Durchmesser der
Steckkontakte (2) ist.

7. Elektrische Steckvorrichtung, vorzugsweise
Schutzkontaktstecker nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß

die Tragvorrichtung (14) von einem Regalbrett (16)
und die Tragvorrichtung (23) von einem Aufhänge-
haken (24) gebildet sind.

8. Elektrische Steckvorrichtung, vorzugsweise
Schutzkontaktstecker nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, daß
der die Aufnahmemittel aufweisende Bereich des
Gehäuses (3) als Würfel (10) ausgebildet ist, der an
mindestens einer weiteren (vierten) Seitenfläche
(26 ) einen weiteren elektischen Anschluß (27) zur
Aufnahme eines weiteren Gerätesteckers aufweist.

5 6



EP 1 544 964 A1

5



EP 1 544 964 A1

6



EP 1 544 964 A1

7



EP 1 544 964 A1

8


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

